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Incoterms 2000

Gruppe Code Verwendungs-
Möglichkeit

Vollständiger
Text

Lieferung (Gefahrenübergang) und
Kostenübergang

E EXW Für jede Transportart Ex works (...named
place)

«Ab Werk (...benannter Ort)» bedeutet, dass der
Verkäufer liefert, wenn er die Ware auf seinem
Gelände oder einem anderen benannten Ort (d.h.
Werk, Fabrikationsstätte, Lager usw.) dem Käufer
zur Verfügung stellt, ohne dass die Ware zur
Ausfuhr freigemacht und auf ein abholendes
Beförderungsmittel verladen ist.

F FCA Für jede Transportart Frei Frachtführer
(...benannter Ort)

«Frei Frachtführer (...benannter Ort)» bedeutet,
dass der Verkäufer liefert, wenn er die zur
Ausfuhr freigemachte Ware demvom Käufer
benannten Frachtführer am benannten Ort liefert.

FAS Nur für See- oder
Binnenschiffstransport

Frei Längsseite
Schiff (...benannter
Verschiffungshafen)

«Frei Längsseite Schiff (...benannter
Verschiffungshafen)» bedeutet, dass der
Verkäufer liefert, wenn die zur Ausfuhr frei-
gemachte Ware längsseits des Schiffs in den
benannten Verschiffungshafen gebracht ist.

FOB Nur für See- oder
Binnenschiffstransport

«Frei an Bord (...benannter Verschiffungshafen)»
bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn die zur
Ausfuhr frei gemachte Ware die Schiffsreling im
benannten Verschiffungshafen überschritten hat.

C CFR Nur für See- oder
Binnenschiffstransport

«Kosten und Fracht (...benannter Bestimmungs-
hafen)» bedeutet, dass der Verkäufer liefert,
wenn die zur Ausfuhr frei gemachte Ware die
Schiffsreling im benannten Verschiffungshafen
überschritten hat. Er trägt jedoch zusätzlich die
Kosten und die Fracht bis zum benannten
Bestimmungshafen.

CIF Nur für See- oder
Binnenschiffstransport

«Kosten, Versicherung, Fracht (...benannter
Bestimmungshafen)» bedeutet, dass der
Verkäufer liefert, wenn die zur Ausfuhr
freigemachte Ware die Schiffsreling im benannten
Verschiffungshafen überschritten hat. Er trägt
jedoch zusätzlich die Kosten, die Fracht und hat
die Seetransport-versicherung bis zum benannten
Bestimmungs-hafen zu übernehmen.
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Gruppe Code Verwendungs-
möglichkeit

Vollständiger
Text

Lieferung (Gefahrenübergang) und
Kostenübergang

C CPT Für jede Transportart «Frachtfrei (...benannter Bestimmungsort)»
bedeutet, dass der Verkäufer die zur Ausfuhr
freigemachte Ware dem von ihm benannten
ersten Frachtführer liefert. Er trägt jedoch
zusätzlich die Frachtkosten bis zum benannten
Bestimmungsort.

CIP Für jede Transportart «Frachtfrei versichert (...benannter Bestimmungs-
ort)» bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn er
die zur Ausfuhr freigemachte Ware dem von ihm
benannten ersten Frachtführer übergeben hat. Er
trägt jedoch zusätzlich die Fracht und Transport-
versicherungskosten bis zum benannten
Bestimmungsort.

D DAF Für jede Transportart.
Für Lieferungen an
Bord eines Schiffes
/auf Kai sind
DES/DEQ vorzuziehen

«Geliefert Grenze (...benannter Ort)» bedeutet,
dass der Verkäufer liefert, wenn er die zur
Ausfuhr, aber nicht zur Einfuhr freigemachte
Ware unentladen an der benannten Stelle des
benannten Grenzorts dem Käufer zur Verfügung
gestellt hat.

DES Für jede Transportart.
Für Lieferungen an
Bord eines Schiffes
/auf Kai sind
DES/DEQ vorzuziehen

«Geliefert ab Schiff (...benannter Bestimmungs-
hafen)» bedeutet, dass der Verkäufer liefert,
wenn er die nicht zur Einfuhr freigemachte Ware
dem Käufer an Bord des Schiffs im benannten
Bestimmungshafen zur Verfügung gestellt hat.

DEQ Für jede Transportart.
Für Lieferungen an
Bord eines Schiffes
/auf Kai sind
DES/DEQ vorzuziehen

«Geliefert ab Kai (...benannter Bestimmungs-
hafen)» bedeutet, dass der Verkäufer liefert,
wenn er die nicht zur Einfuhr freigemachte Ware
dem Käufer am Kai des benannten Bestimmungs-
hafens zur Verfügung gestellt hat.

DDU Für jede Transportart «Geliefert unverzollt (...benannter Bestimmungs-
ort)» bedeutet, dass der Verkäufer dem Käufer
die nicht zur Einfuhr freigemachte Ware am
benannten Bestimmungsort auf dem an-
kommenden Beförderungsmittel unentladen
liefert.

DDP Für jedeTransportart «Geliefert verzollt (...benannter Ort)» bedeutet,
dass der Verkäufer dem Käufer die zur Einfuhr
freigemachte Ware am benannten Bestimmung-
sort auf dem ankommenden Beförderungsmittel
unentladen, aber verzollt liefert.


